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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: COMPO Rasendünger mit Langzeitwirkung Aktion 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Düngemittel 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: COMPO GmbH 
Gildenstraße 38 
D-48157 Münster 
 

Telefon 
 

: +49-0251/3277-0 
 

Telefax 
 

: +49 (0)251/326225 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 
 

: info@compo.de 
 

1.4 Notrufnummer 

Central Safety & Environment 
Telefon:+49-251-3277-0 (7-17:30h an Werktagen) 

 
 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenhinweise 
 

:  Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches 
Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008. 

 

2.3 Sonstige Gefahren 

Keine bekannt. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Chemische Charakterisie-
rung 
 

: Düngemittel 
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Gefährliche Inhaltsstoffe  

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Ammoniumnitrat  6484-52-2 
229-347-8 
01-2119490981-27-
XXXX 
 

Ox. Sol. 3; H272 
Eye Irrit. 2; H319 

>= 10 - < 20 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Einatmen 
 

:  An die frische Luft bringen. 
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Mit Wasser und Seife abwaschen. 
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Mit viel Wasser ausspülen. 
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Wenn bei Bewusstsein, viel Wasser trinken. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Verschlucken kann folgende Symptome hervorrufen: 
Methämoglobinämie 
 

Risiken : Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Symptomatische Behandlung. 
Es gibt kein spezifisches Gegengift. 
 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Wasser 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Schaum 
Trockenlöschmittel 
Kohlendioxid (CO2) 
Sand 
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5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden: 
Kohlendioxid (CO2) 
Kohlenmonoxid (CO) 
Stickoxide (NOx) 
Ammoniak 
Chlor 
Chlorwasserstoff (HCl) 
Nitrose Gase 
Vergiftungssymptome können sich auch erst nach einigen 
Stunden zeigen. Mindestens 48 Stunden unter ärztlicher Be-
obachtung belassen. 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Schutzanzug giftige Gase/Dämpfe  
 

Weitere Information 
 

:  Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in 
die Kanalisation gelangen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Für angemessene Lüftung sorgen. 
Staubbildung vermeiden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Produkt darf nicht in Gewässer gelangen. 
Eindringen in den Untergrund vermeiden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Mechanisch aufnehmen. Reste mit Wasser abspülen. 
Staubbildung vermeiden. 
Geeigneten Staubsauger benutzen. 
In gut verschliessbaren Behältern der Entsorgung zuführen. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um- : Absaugung vorsehen. 
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gang 
 

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 
Staubbildung vermeiden. 
Staubablagerungen, die sich nicht vermeiden lassen, sind 
regelmässig aufzunehmen. 
Nicht rauchen. 
Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Von brennbaren Stof-
fen fernhalten. Übliche Maßnahmen des vorbeugenden 
Brandschutzes.  
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Von Nahrungs- und Futtermitteln getrennt halten. Vor den 
Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vor der Hand-
habung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Be-
rührung mit den Augen vermeiden. Betriebliche Hautschutz-
maßnahmen beachten. Verunreinigte Kleidung durch Absau-
gen reinigen, nicht abblasen oder bürsten.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Dicht verschlossen, kühl und trocken, an einem gut belüfteten 
Ort aufbewahren.  
 

Weitere Angaben zu Lager-
bedingungen 
 

:  Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten 
Ort aufbewahren. Vor Hitze schützen. Vor direkter Sonnen-
einstrahlung schützen.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: TRGS 511 'Ammoniumnitrat' 
Von Nahrungs- und Futtermitteln getrennt halten. 
Bei loser Lagerung nicht mit anderen Düngemitteln mischen. 
Trennung von organischen Stoffen. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  5.1C, Ammoniumnitrat und ammoniumnitrathaltige Zuberei-
tungen  
 

Feuchtigkeit 
 

:  Trocken aufbewahren. 
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Die technischen Richtlinien zur Verwendung dieses 
Stoffs/dieses Gemisches beachten. 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006: 

Stoffname Anwendungs-
bereich 

Expositionswege Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Ammoniumnitrat Arbeitnehmer Einatmen Spezifische Effekte 37,6 mg/m3 
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Anmerkungen: Expositionszeit: 1 d 

 Arbeitnehmer Hautkontakt Spezifische Effekte 21,3 mg/kg 

Anmerkungen: Expositionszeit: 1 d 

 Verbraucher Verschlucken Spezifische Effekte 12,8 mg/kg 

Anmerkungen: Expositionszeit: 1 d 

 Verbraucher Verschlucken Spezifische Effekte 12,8 mg/kg 

Anmerkungen: Expositionszeit: 1 d 

 Verbraucher Einatmen Spezifische Effekte 11,1 mg/m3 

Anmerkungen: Expositionszeit: 1 d 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 

Ammoniumnitrat Süßwasser   0,45 mg/l 

 Meerwasser 0,045 mg/l 

 Spitzenbegrenzungswert 4,5 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augenschutz :  Schutzbrille 
 

Handschutz
    Material : Chemikalienschutzhandschuh aus Butylkautschuk oder Nitril-

kautschuk der Kategorie III gemäß EN 374. 
 
    Anmerkungen 
 

: Hautschutzmaßnahmen wie vorbeugender Hautschutz, auf 
die Verschmutzung bezogene, schonende Hautreinigung und 
rückfettende Hautpflege beachten. Die Auswahl eines geeig-
neten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch 
von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Herstel-
ler zu Hersteller unterschiedlich. Die genaue Durchbruchzeit 
ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzu-
halten.  
 

Haut- und Körperschutz :  Arbeitsschutzkleidung 
 

Atemschutz :  Bei der Einwirkung von Staub Atemschutzgerät tragen. 
Kurzzeitig 
P1 Filter 
Einzelheiten zu Einsatzvoraussetzungen und max. Einsatz-
konzentrationen sind der BGR/GUV-R 190 - Benutzung von 
Atemschutzgeräten zu entnehmen. 
 
 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Allgemeine Hinweise :  Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
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Produkt darf nicht in Gewässer gelangen. 
Eindringen in den Untergrund vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 
 

: Granulat 
 

Farbe 
 

:  graubraun 
 

Geruch 
 

:  fast geruchlos 
 

Geruchsschwelle 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Schmelz-
punkt/Schmelzbereich 
 

: nicht bestimmt  
 

Flammpunkt 
 

: Nicht anwendbar 
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 

:  Nicht anwendbar  

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: Dieses Produkt ist nicht entzündlich. 
 

Obere Explosionsgrenze 
 

: nicht bestimmt  

Untere Explosionsgrenze 
 

: nicht bestimmt  

Dampfdruck 
 

: nicht bestimmt  
 

Relative Dampfdichte 
 

: nicht bestimmt  
 

Relative Dichte 
 

: Nicht anwendbar  
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 

 
: teilweise löslich  

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: Nicht zutreffend.  
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch 

 
: nicht bestimmt  

 
Viskosität, kinematisch 

 
: nicht bestimmt  

 
Explosive Eigenschaften 
 

: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bil-
dung explosiver Staub-Luftgemische möglich. 
 

Oxidierende Eigenschaften 
 

: Nicht brandfördernd  

9.2 Sonstige Angaben 

Sublimationspunkt : nicht bestimmt  
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen. 

10.2 Chemische Stabilität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
Zersetzt sich beim Erhitzen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Bei Einwirkung von Laugen entwickelt sich Ammoniak. 
Durch gasförmige Zersetzungsprodukte entsteht in dicht ge-
schlossenen Behältern ein Überdruck. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 
Thermische Zersetzung beginnt bei ~ 130 °C. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Brennbarer Stoff 
oxidierbare Substanzen 
Säuren 
Alkalien 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche Zersetzungspro-
dukte 
 

: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschrif-
ten/Hinweise für Lagerung und Umgang beachtet werden. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 
Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.950 mg/kg  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  > 88,8 mg/l 
Methode: Keine Information verfügbar. 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Inhaltsstoffe: 
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Ammoniumnitrat: 
Spezies: Kaninchen 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404 
Ergebnis: Nicht reizend. 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Produkt: 

Anmerkungen: Augenreizung durch mechanische Einwirkung (Staub) möglich 
 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 
Spezies: Kaninchen 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis: Reizend 
 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung. 
 

Keimzell-Mutagenität 

Produkt: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Anmerkungen: Enthält laut GHS keine gefährlichen Bestand-
teile 
 
 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 
Gentoxizität in vitro 
 

: Methode: OECD Prüfrichtlinie 471 
Ergebnis: negativ 
 

Karzinogenität 

Produkt: 

Anmerkungen: Enthält keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil 
 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 
Spezies: Ratte 
Anmerkungen: Zeigte in Tierversuchen keine krebserzeugende Wirkung. 
 

Reproduktionstoxizität 

Produkt: 

Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:   
Anmerkungen: Keine Reproduktionstoxizität 
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Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

: Anmerkungen: Zeigte keine fruchtschädigende Wirkung im 
Tierversuch. 
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche 
Stoffe. 
 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 
Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Spezies: Ratte 
 
Anmerkungen: Zeigte in Tierversuchen keine Wirkung auf die 
Fruchtbarkeit. 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

:  Spezies: Ratte 
Anmerkungen: Zeigte keine fruchtschädigende Wirkung im 
Tierversuch. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Produkt: 

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, einmalige Exposition, ein-
gestuft. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Produkt: 

Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als zielorgantoxisch, wiederholte Exposition, 
eingestuft. 
 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 
Spezies: Ratte 
NOAEL: > 1.500 mg/kg  
Applikationsweg: Oral 
Expositionszeit: 28 d  
 
Spezies: Ratte 
NOAEL: = 256 mg/kg  
Applikationsweg: Oral 
Expositionszeit: 52 w  
Methode: OECD Prüfrichtlinie 453 
 
Spezies: Ratte 
NOAEL: >= 185 mg/kg  
Applikationsweg: inhalativ 
Expositionszeit: 2 w  
Methode: Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28-day or 14-day Study. 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Fisch): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia (Wasserfloh)): 490 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

 
 

  LC50 : 490 mg/l 
 

Toxizität gegenüber Algen 
 

:  EC50 (Selenastrum capricornutum (Grünalge)): 1.700 mg/l 
Expositionszeit: 10 d 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Die Methoden zur Bestimmung der biologi-
schen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen nicht an-
wendbar. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Inhaltsstoffe: 

Ammoniumnitrat: 
Bioakkumulation 
 

:  Anmerkungen: Bioakkumulation ist unwahrscheinlich. 
 

Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 

: log Pow: -3,1 
 

12.4 Mobilität im Boden 

Produkt: 

Mobilität 
 

:  Anmerkungen: Grundwasserkontamination ist unwahrschein-
lich. 
 

Verteilung zwischen den 
Umweltkompartimenten 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 
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Bewertung 
 

: Anmerkungen: Keine Daten verfügbar 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Verbleib und Verhalten in der 
Umwelt 
 

:  Grundwasserkontamination ist unwahrscheinlich. 
 

Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Wassergefährdungsklasse (Anhang 4 der VwVws (Deutsch-
land) vom 17.5.1999): (1) Schwach wassergefährdend 
Nicht in Oberflächengewässer, Grundwasser oder Kanalisati-
on gelangen lassen. 
Trinkwassergefährdung beim Eindringen größerer Mengen in 
den Untergrund oder in Gewässer möglich. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung 

Produkt :  Muss unter Beachtung der Vorschriften einer ordnungsgemä-
ßen Entsorgung zugeführt werden 
Die Einstufung der Abfälle hat herkunftsorientiert nach dem 
Europäischen Abfallkatalog (EAK) zu erfolgen 
Entsorgung gemäß den regionalen behördlichen Vorschriften 
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in 
die Kanalisation gelangen lassen. 
Verwendung in der Landwirtschaft prüfen. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren; sie 
können dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwertung zugeführt werden. 
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Nicht anwendbar 
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14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und ge-
mäß IBC-Code 

Anmerkungen :  Nicht relevant 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

Wassergefährdungsklasse 
 

:  WGK 1 schwach wassergefährdend 
 
 

Sonstige Vorschriften 
 
 

: TRGS 511 'Ammoniumnitrat' 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforder-
lich. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H272 : Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Eye Irrit. : Augenreizung 
Ox. Sol. : Oxidierende Feststoffe 

(Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; ADN - Europäisches Übereinkommens 
über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstrassen; ADR - Europä-
isches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße; 
ASTM - Amerikanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung 
über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 
1272/2008; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; ECHA - Europäische Chemikalien-
behörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbun-
den mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ErCx 
- Konzentration verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes 
System; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-
Vereinigung; IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beför-
derung gefährlicher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; 
ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation; IMDG - Code – Internationaler Code für die Be-
förderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; 
ISO - Internationale Organisation für Normung; LC50 - Lethale Konzentration für 50 % einer Ver-
suchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere lethale Dosis); 
MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch 
Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine (schädliche) 
Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
NOELR - Keine erkennbare Effektladung; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung 
(OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; REACH - Verordnung 
(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, 
Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen 
Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; SADT - Selbstbeschleunigende Zerset-
zungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; TRGS - Technischen Regeln für Gefahrstoffe; UN 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 

COMPO Rasendünger mit Langzeitwirkung 
Aktion 

 

 
 

Version: 1.1 
 

Überarbeitet am: 
07.09.2016 

 

13 / 13 

- Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar; DSL - Liste heimischer 
Substanzen (Kanada); KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; TSCA - Ge-
setz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); AICS - Australisches Verzeichnis chemi-
scher Substanzen; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; 
ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ISHL - Gesetz- über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen 
vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; NZIoC - Neuseeländisches Chemikali-
enverzeichnis; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; GLP - Gute Laborpraxis 

Weitere Information 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Er-
kenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für 
den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, 
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere 
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die 
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
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